
Infoveranstaltung
Mehrweg hat mehr Wert

18. Oktober 2022
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• Begrüßung Herr Jücker, GF der AWA Entsorgung
• Vortrag der gesetzlichen Neuerungen 
• Kurzvorstellung der Lösungen der Anbieter Recup und Vytal
• Erfahrungsberichte aus der Gastronomie

• Pfannenzauber (Recup)
• Dean and David (Eigenes System)

• Austausch und Beantwortung der Fragen

Wir danken unseren Partnern IHK Aachen, Dehoga, dem  Handelsverband 
NRW, den Kommunen der Städteregion Aachen und Kreis Düren
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Ablauf



• Als kommunales Unternehmen stehen wir für die 
Entsorgungssicherheit von mehr als 850.000 Menschen und vielen 
Gewerbebetrieben in der Region Aachen/Düren. 

• Abfallberatung

• Abfallentsorgung

• Biokompostierung und -vergärung

• Energiegewinnung

• Müllverbrennung

• Schadstoffsammlung

• Umweltcontrolling

• Wertstoffverwertung
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Vorstellung AWA Entsorgung GmbH



• Unterstützung der Abfallvermeidung

• Vorbereitung  zur Wiederverwendung

• Abfalltrennung
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Vorstellung AWA Entsorgung GmbH



• Europäische Abfallrahmenrichtlinie

• Einweg-Kunststoffrichtlinie (seit 03. Juli 2021)

• Verpackungsgesetz
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Gesetzliche Vorgaben



• Gilt ab 01. Januar 2023

• Ziel: Einwegverpackungen sollen durch Mehrweglösungen 
ersetzt werden

• Rücknahmeverpflichtung von Mehrwegverpackungen

• Geregelt in § 33VerpackG
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Inhalte des Verpackungsgesetzes



• Gastronomische Betriebe im Außer-Haus-Verkauf

• Anbietende von Coffee To Go, Kiosk, Bäckereien, Cafés 
oder Tankstellen

• Frischetheke im Lebensmitteleinzelhandel

• Lieferdienste
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Inhalte des Verpackungsgesetzes



• Es gibt eine gesetzliche Pflicht

• Mehrweg ist ein Trend der Zeit

• Mehrweg schont Ressourcen

• Kund*innen erkennen Engagement für Umwelt/ Nachhaltigkeit
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Warum Mehrweg anbieten?



• große Betriebe (mehr als 5 Mitarbeiter*innen, mehr als 80 m² 
Verkaufsfläche)

• Betriebe müssen auch Mehrwegverpackungen als Alternative 
anbieten. 

• Für Essen und Getränke in Einwegverpackungen dürfen keine Rabatte 
oder andere Vergünstigungen erhoben werden.

• Kunden müssen zu den Mehrwegverpackungen informiert werden.
• Betriebe müssen die ausgegebenen Mehrwegbehälter wieder 

zurücknehmen.
• Der Umgang mit den Mehrwegbehältern muss nach bestimmten 

Regeln ablaufen.
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Regelungen für „Große Betriebe“



• kleine Betriebe (bis zu 5 Beschäftigte, bis zu 80 m² 
Verkaufsfläche, inkl. frei zugängliche Aufenthaltsbereiche)

• Die Betriebe müssen Essen und Trinken in die mitgebrachten 
Becher und Schalen füllen.

• Kunden müssen informiert werden, dass Essen und Getränke in 
mitgebrachte Gefäße abgefüllt wird.

• Die Betriebe tragen keine Verantwortung dafür, dass die 
mitgebrachten Gefäße zum Transport von Lebensmitteln 
geeignet sind.

• Die Hygienebestimmungen und die Anforderungen an die 
Lebensmittelsicherheit müssen beachtet werden.
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Regelungen für „Kleine Betriebe“



• Individualsystem

• Inselsystem

• Verbundsystem

• Poolsystem

•Das ist Ihre Entscheidung!!!!
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Lösungsmöglichkeiten



• Mehrwegverpackungen und Hygiene schließen sich nicht 
aus!

• Personal und Kundschaft sollen so wenig wie möglich mit 
dem Geschirr in Berührung kommen

• Detaillierte Handlungshilfen finden Sie unter Link 
Lebensmittelverband
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Hygiene


